
 Abmeldung  
Eingangsstempel Rechtsgrundlage für die Erhebung der nachfolgend aufgeführten Daten ist § 23 Abs. 1 in Verbindung mit § 24 

Abs. 1 Satz 1 BMG vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084) in der jeweils geltenden Fassung. Zuwiderhandlungen 
sind bußgeldbewehrt nach § 54 Abs. 2 Nummer 1 BMG. Bei der Abmeldung kann die meldepflichtige Person den 
Meldeschein auch übersenden (Nummer 23.0 BMGVwV). 
Die meldepflichtige Person hat der Meldebehörde bei jeder Abmeldung mitzuteilen, welche weiteren Wohnungen 
im Inland sie hat und welche Wohnung ihre Hauptwohnung ist. Zieht die meldepflichtige Person aus einer ihrer 
Nebenwohnungen im Inland aus und bezieht keine neue Wohnung im Inland, so ist dies der Meldebehörde 
mitzuteilen, die für die alleinige Wohnung oder die Hauptwohnung zuständig ist. Die Nebenwohnung kann nicht 
bei der für die Nebenwohnung zuständigen Meldebehörde abgemeldet werden, eine Weitergabe der Information 
von der für die Nebenwohnung zuständigen Meldebehörde an die für den Sitz der Hauptwohnung zuständigen 
Meldebehörde kann jedoch erfolgen. 

für amtliche Vermerke 

Bisherige Wohnung Gemeindekennzahl Künftige Wohnung 
Falls künftige Wohnung noch nicht bekannt, Angabe des Verbleibs. 

Tag des  
Auszugs: 

 08317057  

PLZ, Gemeinde 
 

PLZ, Gemeinde 

 
Gemeindeteil, Straße, Hausnummer, -Zusatz, Wohnungsnummer 
 

 

Straße, Hausnummer, -Zusatz, Wohnungsnummer 

 

 Bundesland (bei Wegzug ins Ausland: Staat angeben) 

 
lfd.Nr. Nur ausfüllen, wenn die unten aufgeführten Personen neben der neuen Wohnung noch weitere Wohnungen im Bundesgebiet haben. 

PLZ, Gemeinde, Straße, Hausnummer 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Für Verheiratete/Lebenspartner, die nicht dauernd getrennt leben: Welche Wohnung wird von der Familie bzw. den Ehe-/Lebenspartnern vorwiegend benutzt? 

 bisher:  künftig:  
 Für alle übrigen Personen: Welche Wohnung wird vorwiegend benutzt? 

 bisher:  künftig:  
 

 Die Abmeldung bezieht sich auf folgende Personen:   
lfd.Nr. Familienname (ggf. auch abweichende Geburtsnamen) und Vornamen (Rufnamen unterstreichen)  Geburtsdatum 

 1  2 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

 

lfd.Nr. Geburtsort (Gemeinde, Kreis, falls Ausland, auch Staat angeben) Staatsangehörigkeit(en) Religion 
 3 4 5 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
Ort und Datum  Unterschrift der/des Meldepflichtigen 

   
 
 
 

Meldebehörde:   
 Stadt Kehl Telefon: 07851/88 1212 
 Bürgerservice Telefax: 07851/88 1207 

Hauptstraße 85  ________________________________________________ 
77694 Kehl Unterschrift, Dienstsiegel 



Hinweispflichten auf dem Meldeschein Anlage 3 BMGVwV 

1 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr 

 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung 
nach § 58c Abs. 1 des Soldatengesetzes widersprechen zu können. Dies gilt nur bei der An-
meldung von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die 
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, 
sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial über-
mitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
aufgrund § 58c Abs. 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 1. Fami-
lienname, 2. Vornamen, 3. gegenwärtige Anschrift. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

2 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich rechtliche Re-
ligionsgesellschaft durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Reli-
gionsgesellschaft 

 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung 
nach § 42 Abs. 2 BMG widersprechen zu können. Haben Mitglieder einer öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner öffent-
lich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde gemäß § 42 Abs. 2 
BMG von diesen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: 1. Vor- und Familienna-
men, 2. Geburtsdatum und Geburtsort, 3. Geschlecht, 4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft, 5. derzeitige Anschriften, 6. Auskunftssperren nach § 51 
BMG sowie 7. Sterbedatum. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht 
die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft. Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermitt-
lung mitgeteilt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

3 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. 
bei Wahlen und Abstimmungen 

 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Abs. 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach 
§ 50 Abs. 1 BMG an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene zu 
widersprechen. 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen Trä-
gern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten 
Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von 
Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter 
bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. 
Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei 
einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl 
oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

4 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Abs. 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach 
§ 50 Abs. 2 BMG zu widersprechen. 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Al-
ters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Abs. 2 BMG Aus-
kunft erteilen über 1. Familienname, 2. Vornamen, 3. Doktorgrad, 4. Anschrift sowie 5. Datum 
und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag 
und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes 
folgende Ehejubiläum. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

5 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Abs. 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach 
§ 50 Abs. 3 BMG an Adressbuchverlage widersprechen zu können. 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über 1. Familienname, 2. Vorna-
men, 3. Doktorgrad und 4. derzeitige Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die 
Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Bei 
einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Melde-
behörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Wi-
derruf. 
 

6 Belehrung zu § 202a StGB gemäß § 23 Abs. 5 BMG 
 

Es erfolgt eine Belehrung zu § 202a des Strafgesetzbuches für die anmeldende Person bei 
Anmeldung mehrerer Personen gemäß § 23 Abs. 5 BMG: „Mit Ihrer Unterschrift versichern 
Sie, dass Sie berechtigt sind, die Daten aller auf dem Meldeschein eingetragenen meldepflich-
tigen Personen entgegenzunehmen. Der unberechtigte Empfang von Daten unter Vorspiege-
lung einer Berechtigung ist eine Straftat, die gemäß § 202a des Strafgesetzbuches mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. 
 

7 Hinweis aufgrund von Landesdatenschutzgesetzen 
 

Hinweise bei der Erhebung von Meldedaten können nach dem jeweiligen Landesdaten-
schutzgesetz verpflichtend sein. Dies kommt für die landesrechtlichen Regelungen in Be-
tracht, nach denen für die Erfüllung von Aufgaben der Länder weitere als die in § 3 BMG auf-
geführten Daten und Hinweise erhoben, verarbeitet und genutzt werden können. Die Daten-
schutzgesetze der Länder enthalten Aufklärungs- bzw. Hinweispflichten für den Fall, dass 
personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben werden. In diesem Falle ist sie 
über den Verwendungszweck aufzuklären. Die Aufklärungspflicht umfasst bei beabsichtigten 

Übermittlungen auch den Empfänger der Daten. Werden die Daten aufgrund einer Rechtsvor-
schrift erhoben, so ist die betroffene Person in geeigneter Weise über diese aufzuklären. So-
weit eine Auskunftspflicht besteht oder die Angaben die Voraussetzung für die Gewährung 
von Rechtsvorteilen sind, ist die betroffene Person hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer 
Angaben, hinzuweisen. 
 

8 Hinweis auf weitere Möglichkeiten der Sperrung von Daten 
 

Anlässlich der Eintragung von Auskunftssperren weisen die Meldebehörden auf andere Aus-
forschungsmöglichkeiten Dritter hin, damit von der betroffenen Person ggf. weitere, eigene 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. Dem Antragsteller soll bewusst gemacht wer-
den, dass seine Daten möglicherweise bei anderen öffentlichen Stellen wie dem Finanzamt, 
dem Jugendamt und bei Gericht gespeichert sind und ggf. weitere Möglichkeiten zur Sperrung 
von Daten bestehen. Hierzu gehört auch die Möglichkeit der Sperrung von Daten in anderen 
öffentlichen Registern wie dem Ausländerzentralregister oder dem zentralen Fahrzeugregis-
ter. Wenn Anhaltspunkte für die Gefährdung einer Frau bestehen, zum Beispiel durch häusli-
che Gewalt, Zwangsprostitution oder „Gewalt im Namen der Ehre“, soll die Meldebehörde auf 
das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ des Bundesamtes für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben (www.hilfetelefon.de, Tel.: 08000116016) hinweisen. 
 

9  Widerspruch gegen die Zusendung von Informationen von Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen für ausländische Unions-
bürger nach § 2 Abs. 3 BW AGBMG i. V. m. § 50 Abs. 5 BMG 

 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Abs. 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach 
§ 2 Abs. 3 BW AGBMG zu widersprechen.  
Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch ausländische Unionsbürgerinnen und Uni-
onsbürger teilnehmen können, dürfen die Meldebehörden die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG be-
zeichneten Daten sowie die Angaben über die Staatsangehörigkeiten dieser Unionsbürgerin-
nen und Unionsbürger zu dem Zweck nutzen, ihnen Informationen von Parteien, Wählergrup-
pen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen zuzusenden. Die betroffene Person hat das 
Recht, der Nutzung ihrer Daten nach Satz 1 zu widersprechen; § 50 Abs. 5 BMG findet ent-
sprechend Anwendung. 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung ein-
zulegen. Bei einem Widerspruch erfolgt keine Zusendung von Informationen von Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

10 Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Staatsministerium aus An-
lass von Alters- oder Ehejubiläen 

 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Abs. 5 BMG auf das Recht, der Datenübermittlung nach 
§ 12 MVO zu widersprechen. 
Die Meldebehörde übermittelt nach § 12 MVO dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- 
und Ehejubilaren durch die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten nach der Be-
kanntmachung des Staatsministeriums über die Ehrung bei Ehe- und Altersjubiläen vom 
1. Dezember 1997 (GABl. 1998 S. 2) in der jeweils geltenden Fassung folgende Daten der 
Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister: 1. Familienname, gegebenenfalls auch ab-
weichende Geburtsnamen, 2. Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vorna-
mens (Rufname), 3. Doktorgrad, 4. Geschlecht, 5. derzeitige Anschriften, Haupt- und Neben-
wohnung, 6. Datum und Art des Jubiläums. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei Meldebe-
hörde der alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 

Optionale Hinweise   Anlage 4 BMGVwV 
 

Beantragung von Auskunftssperren (§ 51 Abs. 1 BMG) 
 

Die Meldebehörde trägt auf Antrag eine Auskunftssperre in das Melderegister ein, wenn Tat-
sachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass der betroffenen oder einer anderen 
Person durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche 
Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen kann. Hierzu ist bei der Meldebe-
hörde ein formloser Antrag auf Eintragung einer Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 BMG zu 
stellen, in dem die Gründe glaubhaft zu machen sind, dass der betroffenen oder einer ande-
ren Person durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche 
Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen kann. Die Meldebehörde kann im 
Einzelfall die Vorlage weiterer Nachweise vom Antragsteller fordern. Die Einrichtung der Aus-
kunftssperre bewirkt, dass eine Auskunft aus dem Melderegister nur erteilt wird, wenn eine 
Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen ausgeschlossen werden kann. Die betroffene 
Person wird vor Erteilung einer Auskunft durch die Meldebehörde angehört. Die Auskunfts-
sperre wird im Melderegister im Datensatz zur eigenen Person eingetragen. Sie wird auch im 
Datensatz von Ehegatten oder Lebenspartnern, beim gesetzlichen Vertreter oder minderjähri-
gen Kindern als sogenannte beigeschriebene Daten berücksichtigt. Die Auskunftssperre wird 
auf zwei Jahre befristet und kann auf Antrag verlängert werden. 
 

Einrichtung bedingter Sperrvermerke (§ 52 BMG) 
 

Wenn Personen in 1. einer Justizvollzugsanstalt, 2. einer Aufnahmeeinrichtung für Asylbewer-
ber oder sonstige ausländische Flüchtlinge, 3. Krankenhäusern, Pflegeheimen oder sonstigen 
Einrichtungen, die der Betreuung pflegebedürftiger oder behinderter Menschen oder der Hei-
merziehung dienen, 4. Einrichtungen zum Schutz vor häuslicher Gewalt oder 5. Einrichtungen 
zur Behandlung von Suchterkrankungen gemeldet sind, richtet die Meldebehörde einen be-
dingten Sperrvermerk für diese Person im Melderegister ein. Die Meldebehörde richtet den 
bedingten Sperrvermerk nur ein, wenn sie Kenntnis darüber hat, dass die Person sich in einer 
der o. g. Einrichtungen angemeldet hat. Für den Fall, dass die Person sich in einer der o. g. 
Einrichtungen angemeldet hat, soll die Einrichtung die Meldebehörde hierüber unterrichten. 
Die Einrichtung des bedingten Sperrvermerks bewirkt, dass eine Auskunft aus dem Meldere-
gister an Private nur erteilt wird, wenn eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen aus-
geschlossen werden kann. Die betroffene Person wird vor Erteilung einer Melderegisteraus-
kunft durch die Meldebehörde angehört. 
 

Sonstiges 
 

Sofern Ihre Daten gemäß § 42 BMG an die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft über-
mittelt werden, können Sie einer Veröffentlichung Ihrer Daten durch die Kirche nur beim zu-
ständigen Pfarramt widersprechen. 
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